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Frage Nr.10/121:
WievieleVersicherte (in absoluten Zahlen)sind nach Erkenntnis der Bundesregierung zum heu
tigenZeitpunktnochohneelektronische Gesundheitskarte (eGK; eCard), und wie genauwird das
Verfahrenaussehen, mit dem Menschen ohne eCardihrenVersichertenstatus bzw.Leistungsan
spruch gegenüberVertragsärztinnenund -ärzten nachweisen können,angesichts derTatsache,
dassdie Krankenkassen und deren Spitzenverband verbreiten, die bisherige Krankenversiche-
rungskarte (KVK)verlörenach dem 3LDezember 2013 ihre Gültigkeit (siehe dazuPressemittei-
lungdesGKV-Spitzenverbandes und SPIEGEL Online vom1.Oktober 2013), dieKassenärztliche
Bundesvereinigunghingegender Meinung ist;dass Versicherte auchweiterhinmit ihrergültigen
Krankenvenicheiungskarte ohne Probleme in Arztpraxen Leistungen erhalten könnten?

Antwort:

NachAuskunft des GKV-Spitzenverbandeshaben derzeit noch 33 MillionenVersicherte (5Pro

zent der gesetzlich Versicherten) keine elektronische Gesundheitskarte. Wie bereits in der Ant

wortaufdie Schriftliche FrageNr.64aufBundestagsdrucksache 17/14821 ausgeführt, ist derGe

setzgeberdavon ausgegangen,dassdie elektronische Gesundheitskartedie Krankenversicherten

karte ersetzt, sodass sichbereitsausdenRegelungen der§§ 291,291a Fünftes Buch Sozialgesez-
buch(SGB V) ergibt, dassdie Krankenversichertenkarte mit der endgültigenund flachendecken
den Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ihre Gültigkeit verliert In der zwischen

demGKV-Spitzenverband undder Kassenärztiichen Bundesvereinigung vereinbartenAnlage 4a
zumBundesmantelvertrag - Arzte wirdnun festgelegt dass dieKraiücenversichertenkarte am
3L Dezember2013Ihre Gültigkeit verliert, so dassab dem 1.Januar 2014grundsätzlich nur noch
dieelektronische'Gesundheitskarte zum Nachweis der Berechtigung zur Inanspruchnahmevon
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e«B2wui2 Leistungengenutzt werdenkann.Im Anhang 1hierzu ist för dasVerhältnis zwischen Versicher

tem und Arzt geregelt, wie zu verfahrenist,wenn keine elektronische Gesundheitskarte vorge

legtwerdenkann (siehe dazu dieAntwort aufdieSchriftliche Frage Nr.39auf Bundestagsdruck

sache 17/14813). Die Krankenkassen informieren ihre Versicherten in den nächstenWochen

über das Gültigkeitsende der Krankenversichertenkarte.DieZahl der Versicherten, die bis zum

Ende des Jahres keine elektronische Krarjkenverricherterikarte haben, wird sich deshalb voraus

sichtlich nochmals deutlich reduzieren.

Frage Nr. 10/122:
Welche Summe ausBeitragen dergesetzlichVersicherten istbis zum heutigenTagin dieUmset
zungderelektronischen Gesundhritskarte (eCard) investiertworden,undwelcheKosten werden
dengesetzlichen Krankenkassen voraussichtlich insgesamt durchdie ab2015 geplante Ausgabe
dernächsten Generation der eCardsowie weitere Entwicklungsstufen der eCardentstehen?

Antwort:

DieOrganisationender Selbstverwaltung haben einen gesetzlichen Auftrag für den Aufbau der

Telematikmnrotniktur und die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte {§ 291aSGB V).

Da dieAusgestaltnngderTelematikmfrastruktur Sache der Selbstverwaltung ist hängenauchdie

kc«kret anMendenKosten sowie der rm^ der e^

Wendungen realisierbare Nutzen wesentlichvon derenEntscheidungen ab.

Frage Nr.10/123:
Ist die Bundesregierungder Auffassung, dass die privateVerordrmng vonVerbands-,Heu-,
Hüft- undArzneimitteln an gesetzlichVersicherte, die lediglichkeine elektronische Gesund
heitskartevorlegen (vgL BundesmantelvertragÄrzte, Anlage 4aBMV-Ä,Anhang1; Punkt2.1).
rechtlichvertietbar und verhältnismäßigH
Krankenkassen eingewirkt umeinVerf^en zu finden, mit dem gesetzUdiVersicherte die ihnen
verordneten undggf.privatabgerechnetenVerbands-, Heil-, Hflfs-und Arzneimittelunbürokra
tischvon den Krankenkassen erstattet zu bekommen?

Antwort:

Bereits fürdie Krankenversichertenkarte regdtederBuiidejmajitelvertrag-A^e,ciassrOrdie

Verordrningvon Arzriei-, Heil-und Hi^ derKassenangabe derVermerk „ohne

Versicherungsnachweis'' anzubringen sei, wennderVersicherte seine gesetzliche Verpflichtung

zurVorlage einesgültigen Versicherungsnachweises beidereifönlna^

oderzahnärzlttcherljeistungenjta

§§291,291a SGBV ergibt dass die elektronische Gesundheitskarte die Krankenvarsichertenkärte

alsVersicherungsnachweis ablöst wurde diesesVerfahren für die elektronische Gesundheitskar

te entsprechendgeregelt

Mit freundlichen Grüßen
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